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ANTRAG 

Jugendrat der Samtgemeinde Jesteburg 

 
Wir möchten die Möglichkeiten der Jugendlichen, sich einzubringen, in der gesamten 
Samtgemeinde Jesteburg fördern. Bisher hat nur die Gliedgemeinde Jesteburg einen 
Jugendrat: Uns. Allerdings gibt es bisher keine Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, auf 
Samtgemeindeebene aktiv zu werden. Daher möchten wir als Jugendrat Jesteburg ein neues 
Gremium für Jugendliche schaffen. 

 

Was ist der Jugendrat der Samtgemeinde Jesteburg? 
Wir würden gerne einen Jugendrat auf Samtgemeindeebene gründen, um die Jugendlichen auch auf 

der Samtgemeindeebene zu vertreten. Dieser soll jedoch dann nicht extra von allen Jugendlichen 

gewählt werden, sondern eher eine Art Gremium aller Jugendräte aus der Samtgemeinde Jesteburg 

darstellen. Der Jugendrat Jesteburg würde dann eine bestimmte Anzahl an Personen in dieses Gremium 

entsenden. Zusätzlich soll alle anderen Jugendräte in der Samtgemeinde Personen entsenden können, 

sofern er gegründet wird (ein möglicher Jugendrat: siehe Antrag „Jugendrat Bendestorf|Harmstorf“). 

Dieses Gremium hätte dann einen eigenen Vorsitzenden und soll sich um die Themen, die auf 

Samtgemeindeebene die Kinder und Jugendlichen betreffen, kümmern. Dazu soll dieses Gremium auch 

die Möglichkeit haben, ein beratendes Mitglied (und Stellvertreter) in den Samtgemeindeausschuss für 

Bildung und Soziales zu entsenden. 

Wir möchten, dass alle Jugendräte in der Samtgemeinde Jesteburg sich auf Augenhöhe begegnen. 

Daher soll jeder Jugendrat in der Samtgemeinde Jesteburg die gleiche Maximalanzahl an entsendbaren 

Mitgliedern haben: 5 Personen. So soll auch gewährleistet sein, dass die Stimme der Bendestorfer und 

Harmstorfer Jugendlichen auch gehört und geachtet wird und nicht von Jesteburgern überstimmt 

werden kann, nur weil sie wesentlich mehr Jugendliche vertreten. Der Jugendrat auf 

Samtgemeindeebene soll gemeinsam agieren. Grundsätzlich möchten und sollen alle Mitglieder des 

Jugendrates die Interessen der Kinder und Jugendlichen vertreten. Daher soll auch kein Mitglied eine 

bedeutendere Stimme erhalten.  

Zudem möchten wir nicht, dass der Jugendrat auf Samtgemeindeebene zu irgendeiner Zeit stillsteht: 

Jedes Mal, wenn ein Jugendrat in der Samtgemeinde neugewählt wird, verlassen Menschen diesen 

Jugendrat. Doch wir möchten, dass der Jugendrat weiterhin aktiv bleibt, normal weiteragiert und seine 

Projekte fortführt, bis er wieder eine konstituierende Sitzung abhält, da neue Mitglieder entsandt 

wurden. Wir möchten auch ausdrücklich die Option offenhalten, dass auch frühzeitig neue Menschen 

hineinentsendet bzw. andere abberufen werden. Dies soll dem politischen Diskurs sowie der 

Begeisterung mitzumachen dienen. Warum? Zum einen sieht man dadurch ggf. verschiedene Gesichter 

in den Sitzungen und mit ihnen neue Gedanken, Ideen und Argumente. Und zum anderen sind zwei 

Jahre ein sehr langer Zeitraum für junge Menschen. Diese sind für einige bereits eine Hürde, sich in 

einen der Jugendräte auf Gliedgemeindeebene wählen zu lassen. Sich dann zusätzlich für die zwei Jahre 

in einem weiteren Rat zu verpflichten, fällt wesentlich leichter, wenn man die ausdrückliche Option hat, 

nicht die vollen zwei Jahre Mitglied des Jugendrates auf Samtgemeindeebene zu sein. Ob diese Option 

jemals genutzt wird, sei dahingestellt. Jedoch macht es die Überlegung wesentlich einfacher, ob man 

sich die Zeit für zwei Jahre blocken möchte, oder nicht doch lieber für eventuelle neue Hobbies freihält. 
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ANTRAG 

Beschlussvorschläge 
 

Beschlussvorschlag 1: 

Der Samtgemeinderat beschließt, dass das Gremium „Jugendrat Samtgemeinde Jesteburg“ gegründet 

und als Organ der Verwaltung anerkannt wird. Die Verwaltung wird gebeten, zusammen mit dem 

Jugendrat Jesteburg etwaige Fragen zu klären und die nötigen Schritte für die Gründung zu machen.  

 

Beschlussvorschlag 2: 

Der Samtgemeinderat beschließt, dass das Gremium „Jugendrat Samtgemeinde Jesteburg“ ein festes, 

beratendes Mitglied sowie dessen Stellvertreter in den Samtgemeindeausschuss für Bildung und 

Soziales entsenden darf. Ebenso erhält jedes Mitglied dieses Gremiums Rederecht zu 

Tagesordnungspunkten, die direkt bzw. indirekt die Belange der Kinder und Jugendlichen betreffen. 

Über das jeweilige Rederecht entscheidet der/die Vorsitzende der Gemeinderatsitzung bzw. des 

Fachausschusses. 

 

Beschlussvorschlag 3: 

Der Samtgemeinderat beschließt, die Satzung für den „Jugendrat Samtgemeinde Jesteburg“ gemäß 

dem Vorschlag des Jugendrates Jesteburg. 

 

Beschlussvorschlag 4: 

Der Samtgemeinderat beschließt, die Geschäftsordnung für den „Jugendrat Samtgemeinde Jesteburg“ 

gemäß dem Vorschlag des Jugendrates Jesteburg. 


